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Künstlersozialversicherung und  
Leistungsbezug von der Agentur für Arbeit 

 
 
Selbständige Künstler und Publizisten sind 
nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz 
(KSVG) gegen die Risiken von Alter, Krankheit 
und Pflegebedürftigkeit versichert, nicht jedoch 
gegen Arbeitslosigkeit. 
Leistungen der Agentur für Arbeit können je-
doch unter Umständen aufgrund eines voran-

gegangenen sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisses in Betracht kommen. 
Auskünfte hierzu erteilt die Agentur für Arbeit. 
 
Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten 
Leistungsarten und ihre Auswirkungen auf die 
Künstlersozialversicherung: 

 
Gründungszuschuss und Überbrückungsgeld  

 
Bei Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 
gewährt die Agentur für Arbeit auf Antrag einen 
Gründungszuschuss, wenn die geltenden ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Der Bezug des Gründungszuschusses hat 
keine Auswirkungen auf den Versicherungssta-
tus nach dem Künstlersozialversicherungsge-
setz (KSVG), im Regelfall besteht Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung aufgrund der 

selbständigen künstlerischen / publizistischen 
Tätigkeit. 
 
Entsprechendes gilt beim Bezug von Überbrü-
ckungsgeld, das trotz Wegfall der gesetzlichen 
Grundlage zum 01.08.2006 noch bis zum Ab-
lauf des Bewilligungszeitraumes weitergezahlt 
wird. 

 
 

Arbeitslosengeld 
 
Arbeitslosengeld wird durch die Agentur für 
Arbeit bei Arbeitslosigkeit gezahlt, wenn der 
Betreffende dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
steht. Die Ausübung oder Fortführung einer 
selbständigen künstlerischen / publizistischen 
Tätigkeit muss dem Leistungsanspruch nicht 
entgegenstehen. Wenn sich beispielsweise 
die selbständige Berufsausübung wegen Auf-
tragsmangel vorübergehend auf vorbereitende 
Arbeiten beschränkt (Betreiben von Eigen-
werbung, Auftragssuche, Erstellen von Expo-
sés), kann ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
begründet sein. Die Agentur für Arbeit sollte 
jedoch über Aufnahme oder Ausübung der 
selbständigen Tätigkeit informiert werden. 
 
Die Agentur für Arbeit zahlt bei Gewährung 
von Arbeitslosengeld Beiträge zur Sozialver-
sicherung, d. h. zur Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung an die zuständige Ein-
zugsstelle. Die KSK hat daneben die Sozial-

versicherungsbeiträge aufgrund der selbständi-
gen künstlerischen / publizistischen Tätigkeit zu 
erheben. Es treffen also zwei zur Versiche-
rungspflicht führende Tatbestände zusammen. 
Tatsächliche Auswirkungen ergeben sich aus 
dem Zusammentreffen zweier Versicherungs-
gründe aber nur für die Rentenversicherung. 
Neben der zuvor erwähnten Beitragszahlung 
der Agentur für Arbeit muss der selbständige 
Künstler/Publizist weiterhin Beiträge zur Ren-
tenversicherung an die KSK zahlen. Dies wird 
bei der späteren Berechnung der Rentenan-
sprüche berücksichtigt. 
 
Das bedeutet: Der Künstler/Publizist erwirbt 
Rentenanwartschaften sowohl aufgrund des 
Leistungsbezuges von der Agentur für Arbeit 
wie auch aufgrund der Einkünfte aus selbstän-
diger Arbeit. 
Gelegentlich führt das Zusammentreffen zweier 
Versicherungsgründe (übrigens eine Besonder-
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heit gerade des Künstlersozialversicherungs-
rechts) zu Missverständnissen und Klärungs-
bedarf unter den beteiligten Stellen. 
 
Die Künstlersozialkasse sorgt dann erforderli-
chenfalls kurzfristig für Klarheit. 
 
Anders als bei der Rentenversicherung verhält 
es sich mit den Versicherungszweigen Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Hier gibt es kei-
ne zweifache Versicherungspflicht. Die Kran-
ken- und Pflegeversicherung beruht stets auf 
dem Bezug von Arbeitslosengeld. Das heißt, 
die Kranken- und Pflegeversicherung über die 
KSK „ruht“ gewissermaßen ohne nachteilige 
Folgen für den Versicherten. 
 
Deshalb sollte die KSK über einen Leistungs-
bezug von der Agentur für Arbeit möglichst  
 

sofort benachrichtigt werden. Sie benötigt die 
von der Agentur für Arbeit erstellten Bewilli-
gungs- und Aufhebungsbescheide (Kopien rei-
chen aus). 
 
Sobald der Bewilligungsbescheid der Agentur 
für Arbeit vorliegt, wird die KSK für die Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes die Versiche-
rungspflicht in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung beenden, und zwar rückwirkend ab 
Beginn der vorrangigen Versicherung über die 
Agentur für Arbeit. 
 
Bei der Vorlage des Aufhebungsbescheides 
von der Agentur für Arbeit wird die KSK dann 
die Kranken- und Pflegeversicherung nach dem 
KSVG direkt im Anschluss an den Leistungsbe-
zug von der Agentur für Arbeit wieder „aktivie-
ren“. 

 
Arbeitslosengeld II 

 
Zu den versicherungsrechtlichen Besonderhei-
ten beachten Sie bitte unsere Informations-

schrift „Arbeitslosengeld II und Künstlersozial-
versicherung“. 

 
 

Leistungen der Agentur für Arbeit zählen nicht zum  
Einkommen aus selbständiger  künstlerischer / publizistischer Tätigkeit

 
Alle oben genannten Leistungen stellen keine  
(Betriebs-)Einnahmen aus selbständiger künst-
lerischer / publizistischer Tätigkeit dar und sind  

 
daher bei der Berechnung des voraussichtli-
chen Jahresarbeitseinkommens nicht mit ein-
zubeziehen. 

 
 

 

 
Weitere Informationen zur Künstlersozialkasse, Künstlersozialversicherung und zur Künstlersozial-
abgabe finden Sie auch im Internet unter: www.kuenstlersozialkasse.de .   
 
 
 
Ihre Künstlersozialkasse 
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